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Vergabeunterlagen

Sehr geehrte Bieter

Diese Vergabeunterlagen wurden sorgfältig zusammen gestellt, trotzdem kann es immer vorkommen, dass Änderungen vorgenommen werden müssen oder
Verständnisfragen beantwortet werden. Dies wird in der Regel über das Fragen- und Antwortenforum des Vergabeportals elektronisch abgewickelt.

Wenn sie die Unterlagen von dritten weitergereicht bekommen haben, stellen Sie bitte sicher, dass dieser dritte Ihnen auch alle Informationen, die im
Nachgang kommen mitteilt.

Bei öffentlichen Verfahren können Sie sich jederzeit unter www.deutsche-evergabe.de registrieren und die Unterlagen selbst beziehen. Registrierung und
Teilnahme an Ausschreibungen der Stadt Solingen sind für Sie kostenlos.
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  Neubau Wirtschaftswegbrücke üb. Buschpötter Bach

Sehr geehrte Damen und Herren,

die  Stadt Solingen beabsichtigt, die unten näher bezeichneten Leistungen zu vergeben. Einzelheiten entnehmen Sie dazu bitte den auf der
Plattform eingestellten Unterlagen.

 Allgemeine Informationen zum Verfahren

Projektname:
Neubau
Wirtschaftswegbrücke üb.
Buschpötter Bach

Projektbeschreibung:

Neubau der
Wirtschaftswegbrücke über
den Buschpötter Bach als
Rahmenbauwerk mit einer
lichten Weite von 4,20m
und einer Breite von 5,75m
im Müngstener Forst.

vorauss. Ausführungszeiten: 01.09.2026 28.02.2027

Vergabeart:

Vergabe- und Vertragsordnung:

 Öffentliche Ausschreibung

VOB  in der derzeit gültigen
Fassung

Termine

Anforderung der Vergabeunterlagen bis:
Abgabe bis /Eröffnungs-
termin / Angebotsfrist: 24.06.2026 10:00:00

Zuschlags- und Bindefrist (bis zum
Ablauf dieser Frist ist der Bieter an
sein Angebot gebunden):

{Projekt - Zuschlagsfrist |
Project.AcceptancePeriod}
24.07.2026

Ort der Eröffnung:

Stadt Solingen,
Konzernservicestelle
Beschaffung -
Vergabestelle

Elektronische Angebotsabgabe

Für dieses Verfahren haben Sie ausschließlich die Möglichkeit zur elektronischen Angebotsabgabe.
Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter  https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off mit Ihrem
Benutzernamen und Ihrem Passwort an.

Hier finden Sie eine Liste der aktuellen Verfahren. Dabei stehen Ihnen verschiedene Filter- und Suchmöglichkeiten zur Verfügung. Sobald Sie
ein interessantes Verfahren gefunden haben, erhalten Sie über das Info-Symbol weitere Informationen zum Verfahren und können die
Vergabeunterlagen einzeln herunterladen. Als angemeldetes Unternehmen finden Sie eine Auflistung der aktuellen Ausschreibungen im Menü
unter Verfahren und bereits geöffnete Verfahren finden Sie unter meine Projekte.

Bei Fragen zur Abwicklung des elektronischen Verfahrens steht Ihnen die Bieterhotline der Deutschen eVergabe unter
der Nummer 0611 / 949 106 83  gerne zur Verfügung.
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Sehr geehrte Bieter,  

 

 

in diesem Verfahren sind 

ausschließlich elektronische Angebote 

zugelassen. 

 

 

Angebote, die in Papierform abgegeben werden, müssen 

daher ausgeschlossen werden.  

 

Bitte geben Sie Ihr Angebot deshalb über das Portal Deutsche eVergabe ab. 

 

Wenn Sie hierbei technische Schwierigkeiten haben oder Fragen zum Portal 

auftreten, hilft Ihnen der Support des Plattformbetreibers gerne weiter: 

Tel.: 0611 / 949 106 - 83 
Email: support@deutsche-evergabe.de 
 
 

Gerne stehen Ihnen aber auch die Mitarbeiter der Vergabestelle der Stadt Solingen 

für Rückfragen, insbesondere die Vergabeunterlagen betreffend, zur Verfügung. 
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Auftragsbedingungen der Klingenstadt Solingen 

1. Öffentlicher Auftrag gemäß Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen 
Aufträgen vom 21. November 1953. 

2. Für alle Aufträge gelten die Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) und die 
Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) in den jeweils bei Vertragsabschluß geltenden 
Fassungen sowie etwa beigefügte besondere Lieferungs- und Leistungsbedingungen der 
Klingenstadt Solingen. Dabei haben die besonderen Bedingungen der Klingenstadt Solingen 
den Vorrang. 

3. Die Mitteilung abweichender Lieferungs- und Zahlungsbedingungen seitens der beauftragten 
Firma ist nur rechtsverbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt wird. Mündliche oder 
stillschweigende Annahme abweichender Bedingungen wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

4. Bei Stundenlohnarbeiten muss täglich ein Bericht mit namentlicher Aufstellung der 
Arbeitskräfte, deren Berufsbezeichnung, der Anwesenheitszeiten, der Zahl der geleisteten 
Arbeitsstunden, Bezeichnung der durchgeführten Arbeiten und Angabe der verbrauchten 
Stoffe vorgelegt werden. Nicht bescheinigte Stundenlohnzettel bleiben bei der Abrechnung 
unberücksichtigt. 

5. Lieferungen haben frei Verpackungskosten sowie porto-, fracht- und zustellungsgebührenfrei 
an die auf dem Bestellschein bezeichnete Stelle zu erfolgen. Alle Lieferungen und Leistungen 
müssen den dem Angebot etwa zugrunde liegenden Mustern und Proben entsprechen. Alle 
Gegenstände sind betriebsfertig zu montieren und am Verwendungsort aufzustellen. 
Elektrische Anlagen, Maschinen, Apparate und ähnliche Einrichtungen müssen den VDE-
Bestimmungen entsprechen. Im Übrigen sind die Gütevorschriften des Deutschen 
Normenausschusses zu beachten (DIN). Lieferfristen sind unter allen Umständen einzuhalten. 
Eine Fristverlängerung bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. 

6. Jeder Lieferung - auch Teillieferung - ist ein Lieferschein unter Anführung der Bestell- Nummer 
und des Bestelldatums, gegebenenfalls mit Wiegeschein, beizufügen. Ohne diese Unterlagen 
wird nicht abgenommen und bezahlt. 

7. Als Erfüllungsort gilt die jeweilige Empfangsstelle der Auftraggeberin. Gerichtsstand ist 
Solingen. 

8. Im Falle höherer Gewalt behält sich die Klingenstadt Solingen vor, die Bestellung ganz oder 
teilweise zurückzunehmen (Rücktritt vom Auftrag) oder Lieferung oder Leistung zu späterer 
Frist zu verlangen, ohne dass der Auftragnehmer hieraus Ansprüche gegen die Klingenstadt 
herleiten kann. 

9. Bei Annahme dieses Auftrages (Grundlage VOL) verpflichtet sich der Auftragnehmer zur 
Anerkennung folgender Zahlungsbedingungen: Von der Rechnungssumme wird bei Zahlung 
innerhalb 20 Tagen nach Eingang der Rechnung ein Zahlungsnachlass von 2 % (Skonto) in 
Abzug gebracht, sonst erfolgt Zahlung innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug. Falls der 
Auftragnehmer eine längere Zahlungsfrist oder ein höheres Skonto einräumt, gelten diese, 
ohne dass es einer schriftlichen Bestätigung nach Ziffer 3 dieser Auftragsbedingungen bedarf. 

10. In einer Rechnung sind nur Beträge für ein einheitliches Bauvorhaben oder aus einem Vertrag 
aufzunehmen. Jede Rechnung ist in zweifacher Ausfertigung unter Anführung der 
Bestellnummer und des Bestelldatums sowie Beifügung von Aufmaß, Stundenzettel, 
Materialnachweisen und Lieferscheinen baldmöglichst (innerhalb eines Monats) nach 
Lieferung oder Leistung einzureichen. 

11. Die Klingenstadt Solingen ist berechtigt, die Vorlage steuerlicher 
Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamtes und der zuständigen Steuerverwaltung 
zu verlangen.  

12. Die Klingenstadt Solingen behält sich vor, die aufgrund der Lieferung oder Leistung 
entstandenen Forderungen mit ihren Forderungen gegenüber dem Auftragnehmer 
aufzurechnen. 

13. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate nach mangelfreier Lieferung bzw. Leistung. Bei 
Bauleistungen richtet sich die Gewährleistungsfrist nach der VOB. Weitergehende 
Gewährleistungsregelungen werden im Einzelfall schriftlich vereinbart. 
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Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Solingen - Teil 1: 
 
Die §§ beziehen sich auf die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) 
 
1. Objekt-/Bauüberwachung (§ 4 Nr. 1) 

Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt dem AG. Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden. 
 
2. Ausführungsfristen (§ 5) 
2.1 Mit der Ausführung ist zu beginnen: 01.09.2026 
2.2 Die Leistung ist fertigzustellen 

 innerhalb von        Arbeitstagen (Montag bis Freitag)   nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung  
 bis 28.02.2027 

2.3  Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen: keine  
 
3. Vertragstrafen (§ 11) 
3.1 Der Auftragnehmer hat bei schuldhafter Überschreitung der unter Punkt 2. genannten Fristen für jeden 

Werktag der Verspätung folgenden Betrag als Vertragsstrafe zu zahlen: 
0,25 % der Auftragssumme pro Werktag       

3.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. der Nettoauftragssumme begrenzt. Der Nachweis eines 
geringeren Schadens ist dem Auftragnehmer freigestellt. Daneben können Vertragsstrafen bei Verstößen 
gegen die Vereinbarungen nach 7.3 BVB oder 18 ZVB in Betracht kommen. 

 
4. Rechnungen (§ 14) 
4.1 Alle Rechnungen sind bei dem Auftraggeber Technische Betriebe Solingen,    90-301, Dültgenstaler Str. 61, 

42719 Solingen 2-fach einzureichen. 
4.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen) sind 2-fach 

einzureichen. 
 
5  Urkalkulation  

Bei der Maßnahme ist vor Auftragserteilung eine Urkalkulation im verschlossenen Umschlag beim 
Auftraggeber zu hinterlegen. Die Urkalkulation wird vor Auftragserteilung angefordert und beim 
Auftraggeber unter Verschluss gehalten. Eine Öffnung erfolgt nur im Beisein des Bieters oder auf dessen 
ausdrückliche Aufforderung.  
 

6. Sicherheitsleistungen (§ 17) 
 

Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme  (inkl. Umsatzsteuer, ohne 
Nachträge) zu leisten. Sicherheit kann nach Wahl des Auftragnehmers durch Einbehalt oder Hinterlegung von 
Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden. Liegt keine Sicherheit zur Vertragserfüllung vor, ist die 
Sicherheitsleistung für Mängelansprüche mit der Abschlagsrechnung zu stellen, in der 70 v. H. der 
Auftragssumme überschritten werden. 
Eine nicht verwertete Sicherheit für die Vertragserfüllung ist nach Abnahme und Stellung der Sicherheit für 
Mängelansprüche zurückzugeben. Sind zu diesem Zeitpunkt Ansprüche des Auftraggebers, die nicht von der 
gestellten Sicherheit für Mängelansprüche umfasst sind, noch nicht erfüllt, darf er für diese 
Vertragserfüllungsansprüche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten (§ 17 Abs. 8 Nr. 1 
VOB/B); in diesem Fall umfasst der zurückbehaltene Teil der Vertragserfüllungssicherheit nur die nicht durch 
die bereits vorgelegte Mängelansprüchesicherheit abgedeckte Ansprüche.  

 
Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v.H. der Auftragssumme  (inkl. Umsatzsteuer) 
einschließlich erteilter Nachträge. Der Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für 
Mängelansprüche ergibt sich aus § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B  

 
 
7.1 Verjährung der Mängelansprüche 

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 5 Jahre       
Die Rückgabe einer hierfür gestellten Bürgschaft wird für den Ablauf der Verjährung vereinbart. 

 
7.4 Wasser / Strom 

 Ein Bauwasser- und -stromanschluss ist in Abstimmung mit den Stadtwerken zu erstellen und über die 
gesamte Bauzeit vorzuhalten, zu unterhalten und den am Bau tätigen Folgehandwerkern zur Verfügung 
zu stellen. Der Abbau der Anschlüsse bedarf der Zustimmung der Bauleitung. 

 Ein Bauwasser- und -stromanschluss ist auf der Baustelle vorhanden und kann vom Auftragnehmer 
genutzt werden. Die Verbrauchs- und Vorhaltekosten werden mit 0,15 % für Bauwasser und 0,3% für 
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Baustrom der Nettoschlussrechnungs-Summe angesetzt und von der Schlussrechnung abgezogen. Die 
Bauleitung ist über die Nutzung in Textform zu unterrichten. 

 Wasserzapfstellen und Steckdosen (220 V, 16 A) sind im Gebäude vorhanden und können benutzt werden. 
Verbrauchskosten gehen zu Lasten der Stadt Solingen. 
Für die Einhaltung der erforderlichen Schutzmaßnahmen gemäß VDE 0100 Teil 704, der einschlägigen 
Unfallverhütungsvorschriften VBG bzw. GUV 2.10 und 6.1 mit Durchführungsanweisungen und 
Kommentaren ist der Auftragnehmer verantwortlich. 

 Es soll keine Regelung getroffen werden, der Auftragnehmer hat bei Bedarf die Bauwasser- und –
stromversorgung nach eigener Entscheidung zu organisieren.  

 
 

8. Bauleistungsversicherung 
 Eine Bauleistungsversicherung wurde nicht abgeschlossen. 

 
 Der Bauherr hat eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Der Auftragnehmer hat sich an der 
Prämienzahlung zu beteiligen, die bei einer Gesamtbausumme bis 500.000,- € 1,38 o/oo und bei einer 
Gesamtbausumme über 500.000,- € 1,10 o/oo der Abrechnungssumme beträgt. Der Anteil des 
Auftragnehmers errechnet sich aus dem Prämiensatz und der Bruttoabrechnungssumme und wird bei der 
Schlussrechnung abgezogen. Tritt ein Schadensfall vor der Abnahme nach VOB/B § 12 ein, ist vom 
Auftragnehmer pro Schadensfall ein Eigenanteil in Höhe von € 250 zu tragen. Die Versicherung erstattet 
den eingetretenen Schaden ohne MwSt. unter Abzug eines Anteils für Wagnis und Gewinn in Höhe von 10 
% der Schadenssumme. 

 
Höhe des Prämienanteils: - der Abrechnungssumme. 

 
9. Bauschild 

  Es wird kein gemeinsames Bauschild angeboten.      
 Für das Bauvorhaben wird ein gemeinsames Bauschild erstellt. Das Anbringen firmeneigener Schilder auch 
am Bauzaun - ist nicht gestattet. 

 Die Kosten für die gesamte Anlage inklusive der Beschriftung für die beteiligten Firmen trägt die Stadt 
Solingen. 

 Die Kosten für die gesamte Anlage werden anteilmäßig auf die am Bauwerk beteiligten Firmen 
umgelegt. Die anteiligen Kosten betragen       % der Nettoabrechnungssumme und werden bei 
der Schlussrechnung abgezogen. Die Beschriftungsleisten für die am Bauwerk beteiligten Firmen 
können beim       bestellt werden. Diese Leisten werden mit ca.       netto berechnet und von der 
Schlussrechnung abgezogen. 

 
10. Haftpflichtversicherung 

Der Auftragnehmer hat zur Deckung der von ihm verursachten Schäden eine Haftpflichtversicherung mit einer 
Deckungssumme in Höhe von 2.000.000 €  vor Auftragserteilung nachzuweisen. 

 

13. Skonto  
Soweit Skonto zugelassen ist, beträgt die in diesem Verfahren wertbare Skontofrist 14 Tage. Skontoangebote 
unter dieser Frist werden nicht gewertet. Das Skontoangebot wird jedoch immer Vertragsbestandteil  
Ein Skontoangebot ist bei der Abgabe in Papierform unter dem Angebotspreis bei der Eintragung „Skonto 
zugelassen“ anzugeben. An anderer Stelle angegebene Skonti werden analog zur der Regelung des 
§ 16 EG (10) Satz 1 VOB/A nicht gewertet. 
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Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Solingen - Teil 2 

Für diesen Vertrag gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B, 
VOB/C) in der jeweils bei Vertragsschluss geltenden Fassung, sowie die beigefügten besonderen und zusätzlichen 
Vertragsbedingungen der Klingenstadt Solingen. Bei Widersprüchen gelten die Bedingungen der Klingenstadt Solingen 
vorrangig.  

 
Alle nachfolgenden §§ ohne Gesetzbezeichnung sind solche der VOB/B.  
  

1. Objekt-/Bauüberwachung (§ 4 Nr. 1)  
siehe Teil 1 

2. Ausführungsfristen (§ 5)  
siehe Teil 1 

3. Vertragsstrafen (§ 11)  
siehe Teil 1 

4. Rechnungen (§ 14)  
siehe Teil 1 

5. Urkalkulation  
siehe Teil 1 

6. Sicherheitsleistungen (§ 17) 
siehe Teil 1 

7. WEITERE BESONDEREVERTRAGSBEDINGUNGEN 
7.1 Verjährung der Mängelansprüche  

Siehe Teil 1 

7.2 Lohngleitklausel 
7.2.1 Die Klausel gilt nur, wenn ihre Anwendung in Nr. 10 des Angebotes zugelassen und ein Änderungssatz 

für die Erstattung von Lohn- und Gehaltsmehr- oder -minderaufwendungen angegeben worden ist. Sie 
gilt auch für die Abrechnung von Nachträgen. 

7.2.2 Mehr- oder Minderaufwendungen des Auftragnehmers für Löhne und Gehälter werden nur erstattet, wenn 
sich der maßgebende Lohn durch Änderungen der Tarife oder bei einem tariflosen Zustand durch 
Änderungen aufgrund von orts- und gewerbeüblichen Betriebsvereinbarungen erhöht oder vermindert 
hat. 
Maßgebender Lohn ist der Gesamttarifstundenlohn (Tarifstundenlohn und Bauzuschlag) des 
Spezialbaufacharbeiters gemäß Berufsgruppe IN 2, wenn der Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung 
nichts anderes angegeben hat. 
Mehr- oder Minderaufwendungen aufgrund solcher Tarifverträge, die am Tag vor Ablauf der 
Angebotsfrist abgeschlossen waren (Unterzeichnung des Tarifvertrages durch die Tarifpartner), werden 
nicht erstattet; das gleiche gilt für Betriebsvereinbarungen bei einem tariflosen Zustand. 

7.2.3. Bei Änderung des maßgebenden Lohns um jeweils 1 Cent/Stunde wird die Vergütung der für die nach 
dem Wirksamwerden der Änderung zu erbringenden Leistungen um den in der Leistungsbeschreibung 
vereinbarten Änderungssatz erhöht oder vermindert. Dabei werden die aufgrund einer 
Stoffpreisgleitklausel zu erstattenden Beträge nicht in Ansatz gebracht. 
Satz 1 findet auf Nachträge insoweit keine Anwendung, als in deren Preisen Lohnänderungen bereits 
berücksichtigt sind. 
Durch die Änderung der Vergütung sind alle unmittelbaren und mittelbaren Mehr- oder 
Minderaufwendungen einschließlich derjenigen, die durch Änderungen der gesetzlichen oder tariflichen 
Sozialaufwendungen entstehen, abgegolten. 
Der vereinbarte Änderungssatz gilt unabhängig davon, ob sich Art und Umfang der Leistungen ändern. 
Ist der Auftrag auf ein Nebenangebot erteilt worden, so gelten die in der Leistungsbeschreibung des 
Hauptangebotes vorgesehenen Änderungssätze, wenn nicht aufgrund des Nebenangebotes andere 
Vereinbarungen getroffen worden sind. 

7.2.4 Der Wert der bis zum Tage der Änderung des maßgebenden Lohns erbrachten Leistungen 
(Leistungsstandard) ist unverzüglich durch ein gemeinsames Aufmass oder auf andere geeignete Weise 
- zumindest mit dem Genauigkeitsgrad einer geprüften Abschlagsrechnung - festzustellen. Dabei sind 
alle bis zu diesem Zeitpunkt auf der Baustelle oder in Werk- oder sonstigen Betriebsstätten - ggf. auch 
nur teilweise - erbrachten Leistungen zu berücksichtigen. 
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Lohnänderung rechtzeitig schriftlich anzuzeigen und alle 
zur Prüfung des Leistungsstandes erforderlichen Nachweise rechtzeitig zu liefern. 

7.2.5 Vermeidbare Mehraufwendungen werden nicht erstattet. Vermeidbar sind insbesondere 
Mehraufwendungen, die dadurch entstehen, dass der Auftragnehmer Vertragsfristen überschritten oder 
die Bauausführung nicht angemessen gefördert hat.
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7.2.6 Von dem nach den Nr. 3 bis 5 ermittelten Mehr- oder Minderbetrag wird nur der über 0,5 v. H. der 
Abrechnungssumme (Vergütung für die insgesamt erbrachte Leistung) hinausgehende Teilbetrag erstattet 
(Bagatelle- und Selbstbeteiligungsklausel). 
Dabei sind Mehr- oder Minderbetrag ohne Umsatzsteuer, die Abrechnungssumme ohne die aufgrund von 
Gleitklauseln zu erstattenden Beträge und ohne Umsatzsteuer anzusetzen. 
Ein Mehr- oder Minderbetrag kann erst geltend gemacht werden, wenn der Bagatelle- und 
Selbstbeteiligungsbetrag überschritten ist; bis zur Feststellung der Abrechnungssumme wird 0,5 v. H. der 
Auftragssumme zugrunde gelegt. 

7.3 Vertragsstrafenregelungen für Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften über Leiharbeit 
7.3.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dafür zu sorgen und einzustehen, dass bei der Ausführung der 

Leistungen nicht Leiharbeitnehmer unter Verstoß gegen Vorschriften des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) insbesondere gegen das Verbot des § 1 b AÜG eingesetzt 
werden. Die Einstandspflicht des Auftragnehmers bezieht sich auf das Verhalten Dritter, die von ihm als 
Nachunternehmer beauftragt oder ihrerseits von beauftragten Nachunternehmer - gleich in welchen 
Unterordnungsgrad mit der Ausführung von vertraglich geschuldeten Leistungen betraut worden sind. Der 
Auftragnehmer hat sich die Rechte, die er benötigt, um die Einhaltung der Vorschriften über Leiharbeit auch 
bei Nachunternehmern überwachen zu können, vertraglich einräumen zu lassen. 

7.3.2 Wird der Auftragnehmer, ein Erfüllungsgehilfe oder eine sonstige in Nr.1 Satz 2 genannte Person im 
Zusammenhang mit der Ausführung dieser Leistung rechtskräftig wegen einer Straftat nach Artikel § 15 a 
AÜG oder wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 16 Abs. 1 oder 1 a AÜG zur Zahlung einer Geldbuße 
verpflichtet oder verurteilt, hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Flöhe von 3 % der vereinbarten 
Vergütung an den Auftraggeber zu zahlen. 

7.3.3 Der Auftragnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass das Landesarbeitsamt dem Auftraggeber auf 
Anfrage mitteilt, ob ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, Ermittlungsverfahren oder Strafverfahren nach § 15a 
AÜG, §16 Abs. 1 oder 1 a AÜG anhängig ist bzw. ob und wie dieses rechtskräftig zum Abschluss gekommen 
ist. 

7.3.4 Der Auftragnehmer stellt sicher, dass jede in Nummer 2 Satz 1 genannte Person ebenfalls eine 
entsprechende schriftliche Erklärung dem Auftraggeber übermittelt. 

7.3.5 Werden die in Nummer 4 genannten Erklärungen auf Anforderung nicht abgegeben, hat der Auftragnehmer 
die Vertragsstrafe gemäß Nummer 2 zu entrichten. 

7.4 Wasser / Strom siehe Teil 1 

7.5 Umweltschutz 
Alle angebotenen Baustoffe und Bauhilfsstoffe dürfen kein PCB, PGP, Lindan, Formaldehyd, Asbest, 
dioxinhaltige Verbindungen oder Schwermetallverbindungen enthalten. 

7.6      Bauzeitenverschiebung 

           Entstehen aufgrund von Verschiebungen der konkret für diesen Auftrag vereinbarten Ausführungsfristen von                    
mindestens mehr als 6 Monaten Mehrkosten beim Auftragnehmer und hat der Auftragnehmer hierfür keinen 
anderweitigen Ersatzanspruch, haben Auftraggeber und Auftragnehmer über die Gewährung der Mehrkosten oder eines      
Teils der Mehrkosten zu verhandeln.  

Voraussetzung hierfür ist, dass die Verschiebung der Ausführungsfristen aus der Risikosphäre des 
Auftraggebers stammt und keine Pflichtverletzung des Auftraggebers darstellt. 
Im Rahmen der Verhandlungen sind vom Auftragnehmer entsprechende geeignete Nachweise vorzulegen, die 
eine Überprüfung der tatsächlich entstandenen Mehrkosten durch den Auftraggeber ermöglichen. 
 

8. Bauleistungsversicherung siehe Teil 1 

9. Bauschild siehe Teil 1 

10. Haftpflichtversicherung siehe Teil 1 

11. Bauabzugsbesteuerung 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung im Bezug auf 
die vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§48 b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 
Wird der Auftrag an eine Arbeitsgemeinschaft erteilt und legt die Arbeitsgemeinschaft keine für sie geltende 
Freistellungsbescheinigung vor, wird der Steuerabzug nur dann nicht vorgenommen, wenn für jedes Mitglied 
der Arbeitsgemeinschaft eine zum jeweiligen Zeitpunkt der Zahlung gültige Freistellungsbescheinigung 
vorliegt. 

12. Technische Spezifikationen 
Soweit im Leistungsverzeichnis auf nationale technische Spezifikationen Bezug genommen wird, sind 
grundsätzlich auch gleichwertige Spezifikationen zugelassen. Soweit hiervon im Einzelfall abgewichen 
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wird, ist es an der entsprechenden Spezifikation vermerkt. 
 
 
13. Skonto siehe Teil 1 
 
14. Optionsklausel zum Auftragnehmerwechsel 

Für den Fall, dass der Auftragnehmer vor vollständiger Leistungserbringung wegen Insolvenz, Kündigung oder 
vergleichbarer Rechtsfolge ausfällt, behält sich der Auftraggeber vor, die verbleibenden Arbeiten den übrigen 
Bietern in der Reihenfolge des Ausschreibungsergebnisses bis Platz 5 anzutragen. Die Antragung erfolgt zu den 
Konditionen der jeweiligen Angebote. 
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Zusätzliche Vertragsbedingungen 
mit Anpassungen der Stadt Solingen 

für die Ausführung von Bauleistungen 

Inhaltsübersicht 
1. Leistungsverzeichnis 
2. Wahlpositionen, Bedarfspositionen 
3. Technische Regelwerke 
4. Preisermittlungen 
5. Vergütung bei Nebenangeboten 
6. entfällt 
7. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten 
8. Ausführungsunterlagen 
9. Veröffentlichungen, Vervielfältigungen 
10. Baustelle, Baubereich 
11. Bautagesberichte 
12. Baustellenräumung 
13. Werbung 
14. Anlagen im Baubereich 
15. Umweltschutz 
16. Nachunternehmer 
17. Kündigung aus wichtigem Grund 
18. Vertragsstrafe bei Wettbewerbsbeschränkungen 
19. Mitteilung von Bauunfällen 
20. Abnahme 
21. Abrechnung 
22. Preisnachlässe 
23. Rechnungen 
24. Stundenlohnarbeiten 
25. Zahlungen 
26. Überzahlungen 
27. Abtretungen 
28. Sicherheitsleistungen 
29. Bürgschaften 
30. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern 
31. Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers 
32. Vertragsänderungen 

Hinweis: 
Die §§ beziehen sich auf die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B). 

1. Leistungsverzeichnis 
1.1 Wenn der Auftragnehmer für sein Angebot eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung benutzt hat, ist 

allein der Wortlaut des vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses verbindlich. 
1.2 Ist im Leistungsverzeichnis bei einer Teilleistung eine Bezeichnung für ein bestimmtes Fabrikat mit dem 

Zusatz „oder gleichwertiger Art" verwendet worden, und fehlt die für das Angebot geforderte Bieterangabe, 
gilt das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als vereinbart. 

1.3 Bei Widersprüchen zwischen Leistungsverzeichnis und Zeichnungen geht das Leistungsverzeichnis vor. 

2. Wahlpositionen, Bedarfspositionen 
Sind im Leistungsverzeichnis für die wahlweise Ausführung einer Leistung Wahlpositionen 
(Alternativpositionen) oder für die Ausführung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung 
Bedarfspositionen (Eventualpositionen) vorgesehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die in diesen 
Positionen beschriebenen Leistungen nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszuführen. Die 
Entscheidung über die Ausführung von Wahlpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel bei 
Auftragserteilung, über die Ausführung von Bedarfspositionen nach Auftragserteilung. 

3. Technische Regelwerke 
3.1 In den Verdingungsunterlagen genannte technische Regelwerke sind zusätzliche Technische 

Vertragsbedingungen im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr.4 VOB/B. 
3.2 Die in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen und den übrigen Verdingungsunterlagen 

genannten DIN-Normen sind in der 3 Monate vor dem Eröffnungs-/Einreichungstermin gültigen Fassung 
maßgebend. 

9



Dokument speichern 

2 

 

 

4. Preisermittlungen 
4.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung dem Auftraggeber 

verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. Der Auftraggeber darf die Preisermittlung bei Vereinbarung 
neuer Preise oder sonstigen vertraglichen Ansprüchen öffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer 
davon rechtzeitig verständigt und ihm freigestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu sein. Die 
Preisermittlung wird danach wieder verschlossen. Die Preisermittlung wird nach vorbehaltloser Annahme 
der Schlusszahlung zurückgegeben. 

4.2 Sind nach § 2 Nummern 3, 5, 6, 7 oder 8 Abs. 2 Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer auf Verlangen 
seine Preisermittlungen für diese Preise und für die vertragliche Leistung vorzulegen sowie die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

5. Vergütung bei Nebenangeboten 
Ist der Auftrag auf ein Nebenangebot erteilt worden, dann sind mit der vereinbarten Vergütung alle von dem 
Nebenangebot beeinflussten Leistungen abgegolten, die zur vollständigen Ausführung der vertraglichen 
Leistung erforderlich werden. 

6. entfällt 

7. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten 
Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten 
Stunden. 

8. Ausführungsunterlagen 
8.1 Der Auftragnehmer hat - entsprechend dem Baufortschritt - dem Auftraggeber den Zeitpunkt, zu dem er die 

nach dem Vertrag vom Auftraggeber zu liefernden Unterlagen benötigt, möglichst frühzeitig anzugeben, 
damit die Übergabe durch den Auftraggeber rechtzeitig erfolgen kann. 

8.2 Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur 
Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind. 

9. Veröffentlichungen, Vervielfältigungen 
9.1 Der Auftragnehmer darf Veröffentlichungen über die Leistung nur mit vorheriger schriftlicher 

Zustimmung des Auftraggebers vornehmen. 
9.2 Der Auftraggeber darf die vom Auftragnehmer beschafften Ausführungsunterlagen für die Durchführung der 

Leistung und ihre Erhaltung vervielfältigen und verwenden, für andere Zwecke nur mit Zustimmung des 
Auftragnehmers. 

10. Baustelle, Baubereich 
Die Bezeichnung „Baustelle" und „Baubereich" werden in folgendem Sinne verwendet: 

10.1 Baustelle: Flächen, die der Auftraggeber zur Ausführung der Leistung, für die Baustelleneinrichtung und zur 
vorübergehenden Lagerung zur Verfügung stellt, zuzüglich der Flächen, die der Auftragnehmer darüber 
hinaus in Anspruch nimmt. 

10.2 Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausführung der Bauarbeiten beeinträchtigt werden 
kann. 

11. Bautagesberichte 
Auf Anforderung hat der Auftragnehmer Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber täglich zu 
übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des 
Auftraggebers von Bedeutung sein können. 

12. Baustellenräumung 
Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind dem früheren 
Zustand entsprechend instand zu setzen, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

13. Werbung 
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

14. Anlagen im Baubereich 
Sind bestehende Anlagen zu ändern oder zu beseitigen, so hat der Auftragnehmer die Zustimmung des 
Auftraggebers einzuholen; daneben hat der Auftragnehmer den Eigentümer bzw. den Besitzer der Anlage 
rechtzeitig von dem Zeitpunkt der Änderung oder Beseitigung zu verständigen. 
 

15. Umweltschutz 
Zum Schutz der Nutzer und Anwohner sowie der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der 
Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Maß 
einzuschränken. Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten 
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hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

16. Nachunternehmer ( § 4 Nr. 8 ) 
16.1 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und 

zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern 
und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Er hat die 
Nachunternehmer bei Anforderung eines Angebotes davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen 
öffentlichen Auftrag handelt. Er darf den Nachunternehmern keine ungünstigeren Bedingungen - 
insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise und der Sicherheitsleistungen - auferlegen, als zwischen ihm 
und dem Auftraggeber vereinbart sind. Auf Verlangen des Auftraggebers hat er dies nachzuweisen. 

16.2 Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen, sowie Name, 
Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliednummer) des hierfür vorgesehenen 
Nachunternehmers schriftlich bekannt zu geben. Beabsichtigt der Auftragnehmer, Leistungen zu übertragen, 
auf die sein Betrieb eingerichtet ist, hat er vorher die schriftliche Zustimmung gemäß § 4 Nr. 8 Abs. 1 Satz 2 
einzuholen. 

16.3 Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht 
weitergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt. Nr. 16.1 und 16.2 gelten 
entsprechend. 

17. Kündigung aus wichtigem Grund ( § 8 ) 
Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor, wenn der Auftragnehmer 
- gegen seine Verpflichtungen aus § 4 Nr. 8 verstößt, 
- Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung 
des Vertrages befasst sind oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt. 
Solchen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm 
beauftragt oder für ihn tätig sind. Dabei ist es gleichgültig, ob die Vorteile den vorgenannten Personen oder 
in ihrem Interesse einem Dritten angeboten, versprochen oder gewährt werden. In diesen Fällen gilt § 8 
Nummern 3, 5, 6 und 7 entsprechend. 

18. Vertragsstrafe bei Wettbewerbsbeschränkung 
18.1 Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine 

unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 15 v. H. der Auftragssumme an den Auftraggeber 
zu zahlen, es sei denn, dass ein Schaden in anderer Flöhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der 
Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des 
Auftraggebers, insbesondere solche aus § 8 Nr. 4, bleiben unberührt. 

18.2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen sind insbesondere wettbewerbswidrige Verhandlungen und 
Verabredungen mit anderen Bietern über 
- Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, 
- die zu fordernden Preise, 
- Bindungen sonstiger Entgelte, 
- Gewinnaufschläge 
- Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile, 
- Zahlungs-, Lieferungs- und andere Bedingungen, soweit sie unmittelbar den Preis beeinflussen, 
- Entrichtung von Ausfallentschädigungen oder Abstandszahlungen, 
- Gewinnbeteiligung oder andere Abgaben, 
sowie Empfehlungen, es sei denn, dass sie nach Regelungen des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen - GWB - zulässig sind. Solchen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen 
Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder für ihn tätig sind. 
Liegen ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte vor, die den Verdacht auf eine strafbare Handlung im 
Zusammenhang mit der Vergabe begründen (zum Beispiel Bestechung, Betrug), wird der Auftrag gekündigt und 
unverzüglich Strafanzeige erstattet. Der Auftragnehmer oder Bieter haftet für dadurch entstandene Schäden. 

19. Mitteilung von Bauunfällen 
Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, dem Auftraggeber 
unverzüglich mitzuteilen. 
 

20. Abnahme ( § 1 2 )  
20.1 Eine förmliche Abnahme wird seitens des Auftraggebers verlangt. Der Auftragnehmer hat die Abnahme, ggf. 

auch Teilabnahme (§ 12 Nr. 2), rechtzeitig schriftlich zu beantragen. 
20.2 Der Auftragnehmer hat bei der Abnahme mitzuwirken und die erforderlichen Arbeitskräfte und Messgeräte 

zu stellen. 

21. Abrechnung (§ 14) 
21.1 Sind für die Abrechnung Feststellungen auf der Baustelle notwendig, sind sie gemeinsam vorzunehmen; der 
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Auftragnehmer hat sie rechtzeitig zu beantragen. Die Beteiligung des Auftraggebers an der Ermittlung des 
Leistungsumfanges gilt nicht als Anerkenntnis. 

21.2 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmassunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung der 
Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. 

21.3 In den für die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmassblättern müssen folgende Angaben 
gemacht werden: 
- Auftragnehmer 
- Auftraggeber 
- Nummer des Aufmassblattes 
- Bezeichnung der Bauleistung 
- Ordnungszahl ( OZ ) 
Unmittelbar über den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmassblatt den Text enthalten: 
„Aufgestellt". 

21.4 Die Originale der Aufmassblätter, Wiegescheine und ähnliche Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, 
die Durchschriften der Auftragnehmer. 

21.5 Bei Aufmass und Abrechnung sind Längen und Flächen auf zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte 
und Gewichte auf drei Stellen nach dem Komma zu runden. Geldbeträge sind auf zwei Stellen nach dem 
Komma zu runden. 

21.6 Für fertig gestellte Teile der Leistung oder Teilleistungen hat der Auftragnehmer - unabhängig von den 
Aufstellungen nach § 16 Nr. 1 Abs. 2 - endgültige Mengenberechnungen aufgrund von Zeichnungen oder 
gemeinsamen Feststellungen vorzulegen. 

21.7 Für die Abrechnung mit DV-Anlagen gelten die Bestimmungen des Auftraggebers. 

22. Preisnachlässe 
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.H. - Satz angebotener Preisnachlass 
bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen 
der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden 
sind. Dies gilt auch, wenn der Preisnachlass auf die Angebots- und Auftragssumme bezogen ist. 
Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter 
Stoffpreisgleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert. 

23. Rechnungen 
23.1 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnungen zu bezeichnen; 

die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren. 
23.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Positionen) und der 

Bezeichnung - ggf. abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen. 
23.3 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreis) aufzustellen; der 

Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des 
Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt, wenn sich 
aus den Umständen nichts anderes ergibt. Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer 
zu vertreten hat, gilt der bei Fristablauf maßgebende Steuersatz. 

23.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen 
mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. 

24. Stundenlohnarbeiten ( § 15 ) 
24.1 Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher 

Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Nr. 3 
- das Datum 
- die Bezeichnung der Baustelle 
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle 
- die Art der Leistung, 
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, 
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 
Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und 
- die Gerätekenngrößen enthalten. 
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die 
Bescheinigung des Auftraggebers auf dem Stundenlohnzettel begründet keinen Vergütungsanspruch. Die 
Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der 
Auftragnehmer. 

24.2 Sind Stundenlohnarbeiten mit anderen Leistungen verbunden, so sind keine getrennten Rechnungen 
aufzustellen. 

25. Zahlungen (§ 16 ) 
25.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in EURO geleistet. 
25.2 Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag der Hingabe oder Absendung des Auftrages 
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an die Post oder Geldanstalt. 
25.3 Abschlagszahlungen werden auf Antrag angewiesen. Als vertragsgemäß erbracht gilt eine Leistung, die durch 

eine prüfbare Aufstellung nachgewiesen wird. 
25.4 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die 

Durchführung des Vertrages bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft (federführendes Mitglied) 
oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 

26. Überzahlungen 
26.1 Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht 

auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 
26.2 Im Falle einer Überzahlung hat der Auftragnehmer den zu erstattenden Betrag vom Empfang der Zahlung 

an mit vier v.H. für das Jahr zu verzinsen, es sei denn, es werden höhere oder geringere gezogene 
Nutzungen nachgewiesen. 

27. Abtretung 
27.1 Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber können nicht abgetreten werden. 

28. Sicherheitsleistungen (§ 17 ) 
28.1    Die Sicherheitsleistung für Vertragserfüllung erstreckt sich auf die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem    
           Vertrag, insbesondere für die vertragsmäßige Ausführung der Leistung einschließlich Abrechnung. Die  
           Sicherheitsleistung für Vertragserfüllung erstreckt sich vor Abnahme auch auf Mängel und Schadenersatz,  
           sowie die Erstattung von Überzahlungen einschließlich der Zinsen. 
28.2    Die Sicherheit für Mängelansprüche erstreckt sich nach der Abnahme auf die Erfüllung der Ansprüche aus  
           Mängelansprüche und Schadenersatz, sowie die Erstattung von Überzahlungen einschließlich der Zinsen. 

29. Bürgschaften 
29.1 Die Bürgschaft ist von einem in den Europäischen Gemeinschaften zugelassenen Kreditinstitut oder 

Kreditversicherer zu stellen. 
29.2 Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen: 

- „Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem 
Recht". 
- Auf die Einreden der Anfechtung und der Aufrechnung, sowie der Vorausklage gemäß § 770, 771 BGB 
wird verzichtet. 
- Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit nach § 770 (2) BGB gilt nicht für den Fall, dass die 
Gegenforderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
- Die Bürgschaft ist unbefristet, sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. 
- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle. 

29.3 Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen. 
29.4 Die Urkunde über die Vertragserfüllungsbürgschaft wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung 

zurückgegeben, wenn der Auftragnehmer 
- die Leistung vertragsgemäß erfüllt hat, 
- etwaige erhobene Ansprüche (einschließlich Ansprüche Dritter) befriedigt hat und 
- eine vereinbarte Sicherheit für Mängelansprüche geleistet hat. 

29.5 Die Urkunde über die Bürgschaft für Mängelansprüche wird zurückgegeben, wenn die Verjährungsfristen 
für Mängelansprüche abgelaufen und die bis dahin erhobenen Ansprüche erfüllt sind. 

29.6 Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für 
die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind. 

29.7 Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige 
Zahlungen angerechnet worden ist. 

30. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern 
Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut 
verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der 
vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

31. Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers 
Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers, insbesondere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen, 
Angaben über Erfüllungsort und Gerichtsstand gelten nur dann, wenn sie vom Auftraggeber ausdrücklich 
und schriftlich angenommen sind. 

32. Vertragsänderungen 
Jede Änderung des Vertrages bedarf der Schriftform.
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Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen mit Anpassungen 
für die Stadt Solingen 

1. Mitteilung von Unklarheiten in den Verdingungsunterlagen bzw. in den Vordersätzen 

Enthalten die Verdingungsunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter 
unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich, auch per Fax oder elektronisch darauf 
hinzuweisen. Die Hinweispflicht gilt auch, wenn beim Vergleich von korrespondierenden Positionen 
Zweifel an der Richtigkeit der Vordersätze (Mengenangaben) aufkommen. Die Stadt Solingen behält sich 
vor, Angebote auszuschließen die von der Norm abweichende Einheitspreise bei erkennbar zweifelhaften 
Vordersätzen beinhalten. 

2. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 

3. Angebot 

3.1 Für das Angebot sind die vom Auftraggeber übersandten Vordrucke zu verwenden. Die Verwendung 
selbst gefertigter Vervielfältigungen, Abschriften und Kurzfassungen ist - ausgenommen beim 
Leistungsverzeichnis - unzulässig. 

3.2 Anstelle des vom Auftraggebers übersandten Leistungsverzeichnisses können selbst gefertigte 
Abschriften oder Kurzfassungen verwendet werden, wenn der Bieter den vom Auftraggeber verfassten 
Wortlaut des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkennt. Kurzfassungen müssen die 
Ordnungszahlen (Positionen) des vom Auftraggeber übersandten Leistungsverzeichnisses vollzählig, in 
der gleichen Reihenfolge und mit den gleichen Nummern enthalten; sie müssen für jede Teilleistung 
nacheinander die Ordnungszahl, die Menge, die Einheit, den Einheitspreis und den Gesamtbetrag, 
darüber hinaus den jeweiligen Kurztext, sowie die dem Leistungsverzeichnis entsprechenden 
Zwischensummen der Leistungsabschnitte, die Angebotssumme und alle vom Auftraggeber geforderten 
Textergänzungen enthalten. Angebote, die diesen Bedingungen nicht entsprechen, können 
ausgeschlossen werden. Die Kurzfassung ist zusammen mit dem vom Auftraggeber übersandten 
Leistungsverzeichnis Bestandteil des Angebotes. Der Bieter ist verpflichtet, auf Aufforderung des 
Auftraggebers vor Auftragserteilung ein vollständig ausgefülltes Leistungsverzeichnis nachzureichen. 

3.3 Das Angebot muss vollständig sein; unvollständige Angebote können ausgeschlossen werden. Das 
Angebot muss die Preise und die in den Verdingungsunterlagen geforderten Erklärungen und Angaben 
enthalten. Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. Alle Eintragungen 
müssen dokumentenecht sein. Änderungen an den Verdingungsunterlagen sind unzulässig. Muster und 
Proben müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein. Stimmt der Gesamtbetrag einer 
Ordnungszahl (Positionen) nicht mit dem Einheitspreis überein, ist für die Wertung der Einheitspreis 
maßgebend. 

3.4 Alle Preise sind in EURO, Bruchteile in vollen Cent anzugeben. Die Preise (Einheitspreise, 
Pauschalpreise, Verrechnungssätze) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist 
unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen, wenn sich 
aus den Umständen nichts anderes ergibt. 

3.5 Beabsichtigt der Bieter, Angaben aus seinem Angebot für die Anmeldung eines gewerblichen Schutz-
rechtes zu verwerten, hat er in seinem Angebot darauf hinzuweisen. 

3.6 Wenn den Verdingungsunterlagen Formblätter zur Preisgliederung beigefügt sind, hat der Bieter die 
seiner Kalkulationsmethode entsprechenden Formblätter ausgefüllt mit seinem Angebot abzugeben. Die 
Nichtabgabe der ausgefüllten Formblätter kann dazu führen, dass das Angebot nicht berücksichtigt wird. 

3.7 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. Es muss unterzeichnet sein. 

3.8 Sofern digitale Angebote zugelassen sind, müssen diese an die vorher festgelegte Stelle gesandt 
werden. Auf anderem elektronischen Wege übermittelte Angebote, wie Fernschreiben, Telegramm, 
Telebrief und Telefax, sind nicht zugelassen. 
 
3.9 Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese an der im Angebotsschreiben 
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bezeichneten Stelle anzuführen; anderenfalls dürfen sie bei der Wertung nicht berücksichtigt werden. 
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebots und werden im Falle der Auftragserteilung 
Vertragsinhalt. 

4. Nebenangebote 

4.1 Nebenangebote müssen auf besonderer Anlage gemacht und als solche deutlich gekennzeichnet 
sein. Die Anzahl der Nebenangebote ist an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle einzutragen. 

4.2 Der Bieter hat die Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu 
beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 
Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der 
Bauleistung erforderlich sind. Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in 
allgemeinen technischen Vertragsbedingungen oder in den Verdingungsunterlagen geregelt ist, hat er im 
Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

4.3 Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch 
ohne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. Andere Nebenangebote (z.B. abweichende 
Zahlungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 

4.4 Nebenangebote sind, soweit die Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses 
beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und 
Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

4.5 Der Auftraggeber behält sich vor, Nebenangebote, die den Nummern 4.1 - 4.4 nicht entsprechen, 
von der Wertung auszuschließen. 

4.6 Vorschläge die dem Umweltschutzgedanken verstärkt Rechnung tragen (z.B. Produkte / Leistungen 
mit einer positiven Ökobilanz) sind als zulässiges Nebenangebot erwünscht. 

5 Bietergemeinschaften 

5.1 Bietergemeinschaften, die sich im Auftragsfall zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen 
wollen, haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern rechtsverbindlich unterschriebene Erklärung 
abzugeben, 
• in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, 
• die die Verpflichtung enthält, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auf-

traggeber rechtsverbindlich vertritt und dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

5.2 Beim Nichtoffenen Verfahren und bei Beschränkter Ausschreibung behält sich der Auftraggeber vor, 
Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus 
angeforderten Unternehmen gebildet haben nicht zuzulassen. 

6. Nachunternehmer 

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von Nachunternehmern ausführen zu lassen, muss er in 
seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Leistungen angeben. 

7. Eignungsnachweis 

Auf Verlangen hat der Bieter eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft vorzulegen. Bieter, die ihren 
Sitz nicht in der Bundesrepublik haben, haben eine Bescheinigung des für sie zuständigen 
Versicherungsträger vorzulegen. 
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Vereinbarungen zur Umsetzung des Tariftreue und Vergabegesetzes NRW (TVgG NRW) 

 

Sofern der hier ausgeschriebene Vertrag Bau- oder Dienstleistungen enthält, fällt er unter die 

Regelungen des TVgG NRW. Demnach sind an diesen Auftrag folgende Anforderungen an die 

Arbeitsbedingungen bei der Auftragsausführung stellen.  

(1) Bei öffentlichen Aufträgen für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich 

1. eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 

1969 (BGBl. I S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein verbindlich erklärten 

Tarifvertrages, 

2. eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 

vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein verbindlich 

erklärten Tarifvertrages oder  

3. einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 

(BGBl. I S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung unterfällt, 

muss das beauftragte Unternehmen bei der Ausführung des Auftrags wenigstens diejenigen 

Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts gewähren, die in dem Tarifvertrag oder 

der Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben werden.  

(2) … 

(3) Darüber hinaus muss bei allen anderen öffentlichen Aufträgen im Sinne des § 1 Absatz 2 das 

beauftragte Unternehmen bei der Ausführung der Leistung wenigstens ein Entgelt zahlen, das den 

Vorgaben des Mindestlohngesetzes vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) in der jeweils geltenden 

Fassung entspricht. Satz 1 gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der 

Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. 

(4) Die in Absatz 1 bis 3 auferlegten Pflichten gelten entsprechend für sämtliche Nachunternehmen 

des beauftragten Unternehmens. Das beauftragte Unternehmen stellt sicher, dass die 

Nachunternehmen die in Absatz 1 bis 3 auferlegten Pflichten ebenfalls einhalten. 

(5) Öffentliche Auftraggeber sind berechtigt, Kontrollen durchzuführen, um die Einhaltung der in 

Absatz 1 bis 4 auferlegten Pflichten zu überprüfen. 

(6) … 

7) … 

8) Erfüllt die Vergabe eines öffentlichen Auftrages die Voraussetzungen von mehr als einer der vorne 

getroffenen Regelungen, so gilt die für die Beschäftigten jeweils günstigste Regelung.  

 

Vertragsstrafe bei Verstoß gegen die Vereinbarungen zur Entlohnung  

 

Für jeden schuldhaften Verstoß gegen die Verpflichtungen aus der oben stehenden Verpflichtung  

wird eine Vertragsstrafe in Höhe von einem Prozent, bei mehreren Verstößen bis zu fünf Prozent des 

Auftragswertes (netto) vereinbart. Der Auftragnehmer ist zur Zahlung dieser Vertragsstrafe auch für 

den Fall verpflichtet, dass ein entsprechender Verstoß durch einen von ihm eingesetzten 

Nachunternehmer oder einen von diesem eingesetzten Nachunternehmer oder von einem Verleiher 

von Arbeitskräften begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß bei 
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Beauftragung des Nachunternehmers und des Verleihers von Arbeitskräften nicht kannte und unter 

Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch nicht kennen musste. 

 

Die schuldhafte Nichterfüllung der Verpflichtungen durch den Auftragnehmer, durch seine 

Nachunternehmer und die Verleiher von Arbeitskräften berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen 

Kündigung Vertrages.  

 

Kontrollen 

 

Der Auftraggeber ist berechtigt Kontrollen durchzuführen, um die Einhaltung der dem Auftragnehmer 

sowie den Nachunternehmern und den Verleihern von Arbeitskräften auf Grund dieses Gesetzes 

auferlegten Verpflichtungen zu überprüfen. Er darf sich zu diesem Zweck die Entgeltabrechnungen, 

die Unterlagen über die Abführung von Steuern, Abgaben und Beiträgen sowie die abgeschlossenen 

Verträge in anonymisierter Form vorlegen lassen, diese prüfen und hierzu Auskünfte verlangen. Der 

Auftragnehmer sowie die Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften haben ihre jeweiligen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen. Der 

Auftragnehmer hat der Stadt Solingen ein entsprechendes Auskunfts- und Prüfrecht von 

Nachunternehmern und von Verleihern von Arbeitskräften einräumen zu lassen. 

 

Der Auftragnehmer hat vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der 

Vorgaben des § 4 TVgG bereitzuhalten und auf Verlangen dem öffentlichen Auftraggeber binnen 

einer Woche ab Anforderung vorzulegen und zu erläutern. Der Auftragnehmer hat die Einhaltung 

dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften vertraglich 

sicherzustellen. 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung 

03.06.2026 

Verfahren: V26/90-3/150 - Neubau Wirtschaftswegbrücke üb. Buschpötter Bach

SKONTO

Skonto zugelassen Ja 

Zahlungsziel
(falls zugelassen)

14  Tag(e)

Skonto __________  %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN

ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

Hinweis

Für die einzelnen Leistungstexte gelten sowohl die ATV
DIN 18299,"Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder
Art" als auch die jeweils
gewerkespezifischen"Allge meinen Technischen
Vertragsbedingungen für Bauleistungen" der VOB/C, ATV
DIN18300 bis ATV DIN18459.
Der VOB-Vertrag ist eine nichtausdrücklich im BGB
geregelte Sonderform des Werkvertarges. Es handelt sich
um einen Werkvertrag, der durch Parteivereinbarung der
VOB unterworfen ist. Der Gegenstand eines Werkvertrages
ist der Erfolg der gewünschten Leistung.
In den Positionstexten wird somit auch nur die fertige
Leistung beschrieben, d.h. die Erbringung der
Leistung(z.B. Montage) wird vorausgesetzt. Die
Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile gehört
ebenso zur Leistung (ATV DIN 18299, Abschnitt 2.1.1)
auch ohne Erwähnung in den Positinstexten.

Die Baubeschreibung und Vorbemerkungen zum
Leistungsverzeichnis sind zu beachten. Forderungen
daraus, sowie positionsbezogene Hinweise und
Ergänzungen sind durch die Einheitspreise abgegolten
und werden nicht gesondert vergütet.

Unterlagen des AG sind die auf Grundlage der
Entwurfsplanung erstellte und durch den AG freigegebene
Ausführungsplanung.

Detailierte Angaben zur Lage der Baustelle finden sich

Leistungsverzeichnis - 1/23
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in der Baubeschreibung. Diese sollten zur Kalkulation
berücksichtigt werden.
Eine Besichtigung der Baustelle wird im Zuge der
Kalkulation dringend empfohlen.

Die Baustelle liegt im FFH-Gebiet. Die Kosten die aus
den entsprechenden Auflagen entstehen sind in die
Positionen einzukalkulieren. Die Auflagen sind der
Baubeschreibung zu entnehmen.

01 Techn. Bearbeitung, Vermessung, Baustelleneinrichtung EUR .........................

01.01 Technische Bearbeitung EUR .........................

Hinweis

Hinweis zur techn. Bearbeitung
Der AG liefert keine zur Ausführung freigegebenen
Unterlagen für die Brücke Buschpötter Bach.
Alle erforderlichen Leistungen sind in die folgenden
LV-Positionen einzukalkulieren.

01.01.01 Standsicherheitsnachweis
aufstellen Bauwerk/Baubehelf
3-fach

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für Bauwerk und sämtliche Bau-
behelfe u.a:
- Bauwerk inkl. Gründung

Die Standsicherheitsnachweise von einem Prüfingenieur
prüfen lassen und dem AG in geprüfter Form
vorlegen.

Standsicherheitsnachweis digital als pdf an den AG
liefern.
Ausführung an den PI ist Sache des AN.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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01.01.02 Ausführungszeichnungen
herstellen Bauwerk/Baubehelf
4-fach

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für Bauwerk und sämtliche Baube-
helfe u.a.:
- Bauwerk inkl. Gründung

Prüffähige Ausführungs- und Werkstattplanung erstellen
und
einen Vorabzug zur Abstimmung bei dem AG einreichen.
Die
abgestimmte Ausführungsplanung von einem Prüfingenieur
prüfen lassen und dem AG in geprüfter Form
vorlegen.

Ausführungszeichnungen digital als pdf an den AG
liefern.
Ausführung an den PI ist Sache des AN.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................

01.01.03 Bestandsunterlagen herst. und lief. USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Bestandsunterlagen gemäß ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2,
für jedes Teilbauwerk herstellen und liefern.
Ausführungszeichnungen, die entsprechend
dem Prüf- und Genehmigungsverfahren und der
Bauausführung berichtigt wurden, in Papier 1-fach, als
Rasterformat TIFF G4, als pdf sowie als DXF-Datei auf
Datenträger mit Zeichnungsverzeichnissen.
Bestandsübersichtszeichnu ngen erstellen, in Papier 1-
fach,
als pdf, im CAD-Originalformat mit Definitionsdatei auf
Datenträger sowie als DXF-Datei auf Datenträger.
Alle Pläne als Vorabzug 2-fach und als pdf zur
Vorprüfung
liefern.
Bauwerksbuch mit dem EDV-Programm SIB Bauwerke
erstellen.
Die Angaben sind vollständig nach den Vorgaben der DIN
1076 in der aktuellsten Fassung in das
Bauwerksdatenerfassungspr ogramm einzutragen. Von dem

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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Bauwerk sind mindestens 6 aktuelle Digitalfotos in das
Bauwerksbuch zu integrieren.
Alle wichtigen Bauteile, Konstruktionen und die
Gesamtansicht sind zu fotografieren.
Bauwerkszeichnungen sind digital zu erfassen. Die
Angaben auf den vorhandenen Papierzeichnungen sind am
Bauwerk zu überprüfen.
Das Bauwerksbuch ist als cab-Datei (Format
SIB-Bauwerke) mit Übertragung der Bilder + Dokumente +
Zeichnungen, die Fotos nochmals seperat als jpg-
Dateien, die neu erstellten Zeichnungen
nochmals separat als dwg- und pdf-Dateien auf
Datenträger
speichern. Zusätzlich ist ein
Farbausdruck des Bauwerksbuches, der Bilder und
Zeichnungen als Prüfexemplar zu übergeben.
Die Endfassung ist digital zu übergeben.
Datenträger = Stick

01.01.04 Bauwerksakte USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Bauwerksakte nach DIN 1076 herstellen und liefern.
Bauwerk = alle Teilbauwerke
Die Übergabe der Bauwerksakte an den AG hat spätestens
mit Vorlage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu
erfolgen. Der Inhalt der Bauwerksakte muss DIN 1076
Anhang A entsprechen.
1- fach im Ordner und 1- fach digital auf Datenstick
übergeben.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................

01.01.05 Lichtbilder herst. und liefern USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger
(z.B. Dstenstick) liefern. Die Bildqualität ist so zu

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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wählen, dass durch die Komprimierung keine für den
Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
gehen.
Die Lichtbilder sind dem Bauablauf entsprechend
sortiert zu
übergeben.
Weitere Angaben s. auch Baubeschreibung

01.02 Vermessung EUR .........................

01.02.01 Vermessungsleistungen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Alle für die Baumaßnahme erforderlichen
Vermessungsarbeiten einschl. örtlicher Aufnahmen und
Erstellung des Festpunktfeldes durchführen.
Vermessungsleistungen durch einen Vermessungsingenieur
ausführen.
Vermessungstechnisches Kontrollprogramm gemäß ZTV-ING
und DIN 1076 erstellen und mit dem AG abstimmen. Alle
erforderlichen Messungen gemäß Kontrollprogramm
einschl.
Nullmessung, Zwischenmessungen und Schlußvermessung
durchführen und dokumentieren.
Alle Vermessungsunterlagen erstellen und digital als
pdf liefern.
Weitere Angaben siehe auch Baubeschreibung.
Die Pauschale gilt für alle ausgeschriebenen
Leistungen.
Die Vergütung erfolgt in Abhängigkeit zum
Baufortschritt,.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................

01.03 Baustelleneinrichtung EUR .........................

Hinweis

Hinweis zur folgenden Position
die Vergütung erfolgt:
- 30 % nach Baustelleneinrichtung
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- 70 % in Abhängigkeit zum Baufortschritt,

01.03.01 Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt vorh. USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.
Die Vergütung erfolgt in Teilbeträgen in Anhängigkeit
zur erbrachten Bauleistung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................

01.03.02 Baustelle räumen Sämtl.
LV-Abschn. USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

01.03.03 Bauzaun aufstellen und entfernen USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

m

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Bauzaun aus Stabgitterelementen fest miteinander
verbunden einschl. Anpassungen an unebenes und
geböschtes
Gelände sowie Passfelder. (Keine Lücken)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

01.03.04 Bauzaun umsetzen USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

m

Bauzaun innerhalb der Baustelle nach den bauzeitlichen
Erfordernissen ggfs. mehrfach umstellen. Nicht
wiederverwendbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.
Ausführung in Teillängen.
Abgerechnet wird die Summe der Teillängen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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02 vorbereitende Arbeiten, Abbrucharbeiten EUR .........................

02.01 vorbereitende Arbeiten EUR .........................

02.01.01 Fläche abräumen Aufwuchs
Wurzelstöcke Astwerk
Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert.
AN S.Abr.Verwert.AN
übr.Räumg.Verw.AN

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.02 Schutz für Baumstamm herstellen
StU bis 50 cm Polst. Wahl AN Brett
24 mm Höhe mind. 3,00m Schutz
Verwert.AN

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang bis 150 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 3,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.02 Abbrucharbeiten EUR .........................

02.02.01 Bauliche Anlage abbrechen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Bauliche Anlage abbrechen.
Abbruch nach Baubeschreibung.
Anlage = vorhandene Wirtschaftswegbrücke über den
Buschpötter Bach
Material: Überbau = Holz, Baumstämme. Mit Wegematerial
überschüttet.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

Wegematerial rückbauen. Baumstämme ausheben und auf BE-
Fläche des AN transportfähig zerlegen,
bzw. Demontage an Ort und Stelle.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................

03 Verkehrssicherung EUR .........................

03.01 Verkehrslenkung EUR .........................

03.01.01 Verkehrstechnischen
Unterlagen/Verkehrszeiche nplan
Burger Landstraße

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Verkehrstechnische Unterlagen (VTU/VZ-Plan) für die
Burger Landstraße in Absprache mit der Stadt
(Straßenverkehrsbehörde/T echnische Betriebe Solingen)
erstellen.

Im Rahmen der Abstimmung können Abstimmungstermine
vor
Ort (maximal 3) notwendig sein. Der Aufwand dafür ist
im Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet.

Die vom AN erstellten verkehrstechnischen Unterlagen
sind zur Erstellung einer verkehrsrechtlichen Anordnung

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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bei der Straßenverkehrsbehörde einzureichen.

03.01.02 Verkehrssicherung Burger
Landstraße durchführen Arb.st.u.
Uml.str Verk.konzept AG ''
gebührenfrei

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbau-
en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kon-
trollieren und abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahm en durchführen.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Verkehrssicherung für die Burger Landstraße.
Einsatzzeit 'über die gesamte Bauzeit'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................

03.01.03 Verkehrssicherung im Wald
durchführen Arb.st.u. Uml.str
Verk.konzept AG ''

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbau-
en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, und
abbauen. Vorübergehende Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen durchführen.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Verkehrssicherung für Fuß- und Radwegumleitung im
Müngstener Forst.
Die Absperrungen und Beschilderungen sind gem.
Verkehrskonzept mit dem AG abzustimmen. Eine
Genehmigung der Verkehrbehörde ist nicht erforderlich.
Einsatzzeit 'über die gesamte Bauzeit'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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04 Wasserhaltung EUR .........................

04.01 bauzeitl. Wasserhaltung EUR .........................

04.01.01 Bachumleitung herstellen Rohr USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Bachumleitung herstellen, vorhalten, unterhalten, wenn
erforderlich umbauen und beseitigen.
Hydraulische und bautechnische Erfordernisse nach
Unterlagen des AG.
Einschließlich Erdarbeiten und erforderlicher Ab-
sperrdämme.
Umleitung = 2 x PVC Rohr DN 300.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................

04.01.02 Einfache Pumpenanlage einrichten
und betreiben Widerlager FD 10-30
m3/h Höhe bis 5,0 m
Reserveanlage Schlauchleitung
Vorflut 20 m

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten und
betreiben. Pumpensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der
Einsatz umfasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb
der Baugruben, das Abbauen sowie das Herstellen und
Beseitigen der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen
des AG.
Vorhalten und Betreiben werden nicht gesondert
vergütet.
Baugrube für Widerlager.
Förderdurchfluss über 10 bis 30 m3/h.
Förderhöhe bis 5,00 m.
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
Entfernung zum Vorfluter bis 20,00 m.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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Das Wasser ist in den Absetzbehälter zu pumpen. Das
Wasser wird aus dem Absetzcontainer über die Böschung
in den Bach zurückgeführt.

04.01.03 Sedimentationsbehälter aufstellen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Sedimentationsbehälter gemäß Unterlagen des AG liefern,
aufstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen.
Behälter zur Reinigung des abgepumpten Baugrubenwasser
aus Pos. vor.und für abzupumpendes Wasser der
Senkbrunnen.
Abgesetze Materialien entsorgen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................

05 Brückenbau EUR .........................

05.01 Erdarbeiten EUR .........................

05.01.01 Oberboden abtragen Abtrag ü.
10-30cm Oberb.Verw. AN
Abrechnung Abtrag

USt. [%]

19%

Menge

100,00

Einheit

m2

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................
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05.01.02 Oberboden liefern und andecken ''
Andeck. ü.15-25cm USt. [%]

19%

Menge

90,00

Einheit

m2

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net wird nach Auftragsprofilen.
Andeckung 'auf allgemeine Grünflächen, Seitenstreifen,
Böschungen bis 1:1, Trennstreifen etc.'
Die Flächen vorher regulieren und planieren. Unrat und
Steine auslesen und beseitigen. Oberboden durchhäckseln
und durchsieben. Einbau mit Anpassung an das Gelände
Dicke der Andeckung bis 25 cm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

05.01.03 Baugrube herstellen, lagern,
wiedereinbauen USt. [%]

19%

Menge

80,00

Einheit

m3

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Baugrube für gesamtes Bauwerk.
Baugrubentiefe bis 2,00 m.
Untersuchung des Bodens nach ErsatzbaustoffV erfolgt im
Vorfeld durch den AG.
Aushub auf die BE-Fläche des Wanderparkplatzes
transportieren, lagern und im Rahmen der Verfüllung
lagenweise wiedereinbauen und verdichten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis [EUR]

................

05.01.04 Baugrube herstellen Bauwerk ''
Aushub verwert.AN

Alternativposition

USt. [%]

19%

Menge

80,00

Einheit

m3

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergütet.
Baugrube für gesamtes Bauwerk.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis [EUR]

................
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Baugrubentiefe bis 2,00 m.
Untersuchung des Bodens nach ErsatzbaustoffV erfolgt im
Vorfeld durch den AG.
Aushub als nicht gefährlichen Abfall im Sinne der
ErsatzbaustoffV der Wiederverwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Bedarfsposition für den Fall, dass der ausgebaute Boden
nicht wieder eingebaut werden kann.

05.01.05 Senkbrunnen herstellen USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

m

Senkbrunnen aus Betonbrunnen nach Zeichnung
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen
herstellen. Erdarbeiten werden nicht gesondert
verguetet.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird die Hoehe der Betonringe im einge-
bauten Zustand.
Senkbrunnen fuer Widerlager.
Brunnenring DN 1500.
Brunnentiefe nach Zeichnung.
Fuellmaterial = Beton C 25/30, XC2/XD2/XF1/XA1/WA.
Fuellmaterial unter Wasser einbauen.
Austretendes Wasser abpumpen und in
Sedimetationsbehälter einleiten. Pumpe und
Schlauchleitungen werden nicht gesondert vergütet.
Hohlraeume zwischen Betonringen und Erdreich mit
Zementmoertel MG III verpressen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

05.01.06 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen
grobk. Boden Bauwerk

Alternativposition

USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m3

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis [EUR]

................
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nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Baugrube für gesamtes Bauwerk.
Bedarfsposition für den Fall, dass der ausgebaute Boden
nicht wieder eingebaut werden kann oder zus. Boden
geliefert werden muss.

05.01.07 Dränschicht an Bauwerk herstellen
Widerl./Flügelwd. Matte, RiZ Was 7 USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

m2

Dränschicht an erdberührten Flächen von Bauwerken nach
Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-
deckte Wandfläche.
Dränschicht für Widerlager und Flügelwand.
Dränschicht aus Dränmatte nach Richtzeichnung Was 7.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

05.01.08 Senkrechte Sickerschicht
herstellen

Alternativposition

USt. [%]

19%

Menge

25,00

Einheit

m2

Senkrechte Sickerschicht analog RIZ Was 7, bestehend
aus geotextiler Drainmatte und abgestuftem
filterstabilem Material hinter Bauwerken gleichzeitig
mit der Bauwerkshinterfüllung herstellen.
Bauteil= Widerlager
Material liefern, lagenweise einbauen und verdichten.
Verdichten auf min 100 v.H. Verdichtungsgrad Dpr.
Sickerschicht für Widerlager
Ausführung nach Zeichnung. Abgerechnet wird die
bedeckte Wandfläche.
Material = Mineralstoffgemisch 0/32 oder 0/45. Material
für Einbau in Wasserschutzzone geeignet.
Bedarfsposition für den Fall, dass der ausgebaute Boden
nicht wieder eingebaut werden kann.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................
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05.02 Betonbau EUR .........................

Hinweis

Die Baustelle ist gemäß ZTV-Ing in die
Überwachungsklasse II einzustufen und entsprechend zu
kennzeichnen. Der AN meldet die Baumaßnahme bei einer
anerkannten Überwachungsstelle und lässt die
erforderliche Fremdüberwachung durchführen. Zum
Abschluss der Baumaßnahme übergibt der AN dem AG die
ÜK II-Akte der Fremdüberwachung mit allen
entsprechenden
Protokollen, Lieferscheinen, Betoniertagebuch etc.
Kosten hieraus werden nicht gesondert vergütet, sondern
sind in die jeweiligen OZ einzurechnen.

Alle sichtbaren Betonkanten sind durch Dreikantleisten
zu brechen. Kosten hieraus werden nicht gesondert
vergütet, sondern sind in die jeweiligen OZ
einzurechnen.

Alle Bauteile sind in Sichtbetonklasse 2 herzustellen,
sofern keine höher Anforderung in den Positionen
angegeben sind.

Nach EC 2 dürfen nur folgende Betonrezepturen verwendet
Hinweis für alle Betonpositionen:
folgende Betonfestigkeitsentwicklu ngen dürfen nur
verwendet werden:
Unterbauten: rÜberbau: r 

05.02.01 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. ''
X0 '' Dicke min. 10 cm USt. [%]

19%

Menge

30,00

Einheit

m2

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse 'C25/30'
Zusätzliche Anforderungen 'Festigkeitsklasse F3'
Dicke min. 10 cm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................
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05.02.02 Bew. Beton einschl. Schalung
herst. Widerlager Stahlbeton
C30/37 XF2, XC4, XD1
Brettr.dreis.geh. Vertikal

USt. [%]

19%

Menge

18,00

Einheit

m3

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Widerlager.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse XF2, XC4, XD1, WA.
Sichtflächenschalung = nach Wahl des AN.
Schalungsverlauf vertikal, Stöße versetzt.
Raue Seite zum Beton.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis [EUR]

................

05.02.03 Bew. Beton einschl. Schalung
herst. '' Stahlbeton C35/45 XF4,
XC4, XD3 Brettr.dreis.geh. Vertikal
Besenstrich

USt. [%]

19%

Menge

7,50

Einheit

m3

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Überbau'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse XF4, XC4, XD3, WA.
Sichtflächenschalung Schrammbord = Agepan RS-Spezial o.
glw.
Sichtflächenschalung restl. Fläche = nach Wahl des AN
Schalungsverlauf parallel zur Gradiente.
Raue Seite zum Beton.
Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis [EUR]

................
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05.02.04 Betonstahl einbauen Bauwerk BSt
500 S USt. [%]

19%

Menge

4,50

Einheit

t

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Bauwerk.
Stahlsorte BSt 500 S.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis [EUR]

................

05.03 Traggerüst, Arbeitsgerüste EUR .........................

05.03.01 Traggerüst herstellen
Wasserd.Abdeckung Grdg.
beseitigen

USt. [%]

19%

Menge

40,00

Einheit

m2

Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Traggerüst zur Schalung des Überbaus.
Erf. Gründung sowie mögl. Pressen zum Absenken
herstellen und beseitigen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

05.04 Geländer, Metallbau EUR .........................

05.04.01 Stahlgeländer einbauen Brücke
Stahl H = 1200 mm Holmgel. m. 1
ZH Pfostenschuh

USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

m

Stahlgeländer gem. ZTV-Ing Teil 6
Abschnitt 9 nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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liefern und einbauen.

Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs
zwischen den Achsen der Endpfosten bzw.
Endstäbe.

Geländer für Brücke gem. RIZ-ING Gel 4.

Höhe des Geländers h = 1,10 m.
Höhe des Geländers >/=1,30m über OK Fahrbahn.

Verankerung der Pfosten gem. RIZ-ING
Gel 14.

Korrosionsschutz gem. ZTV-ING Teil 4
Anhang A, Tab. A 4.3.2 Bauteil 3.1 c) 1
Farbe DB 703

Der Korrosionsschutz ist vollständig im Werk
aufzutragen.

05.04.02 Kantenschutzwinkel einbauen
Fahrbahn USt. [%]

19%

Menge

12,00

Einheit

m

Kantenschutzwinkel aus Stahl nach Unterlagen des AG
einbauen.
Einbau an Bauwerksenden.
Konstruktionsteil 'Kantenschutzwinkel analog RIZ ABS 4
mit halbem T-90 Profil'
Material: Edelstahl.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

06 Wegebau, Sonstiges EUR .........................

06.01 Wegebau EUR .........................
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06.01.01 Schottertragschicht liefern,
einbauen, verdichten USt. [%]

19%

Menge

26,00

Einheit

m2

wassergebundene Decke herstellen,
bestehend aus:
- 30 cm Schottertragschicht aus Grauwacke, Körnung 0/32
mm
liefern, lagenweise einbauen und verdichten.
Anschluss anbestehenden Wegebau.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

06.01.02 Wasserbausteine liefern und
einbauen USt. [%]

19%

Menge

34,00

Einheit

m2

Wasserbausteine aus Naturstein, Grauwacke, liefern und
einbauen.
Einbau im Bachbett zur Modellierung sowie als
Böschungsbefestigung.
Verlegen in Beton im Bereich der Böschungssicherung
wird gesondert vergütet.
Einbaudicke bis 30 cm.
Steine in geeigneter Sortierung entsprechend den
hydraulischen und statischen Anforderungen.
Einbau im Verband, lagenweise, standsicher, unter
Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten.
Einschl. aller Nebenleistungen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

06.01.03 Wasserbausteine in Beton verlegen
als Zulage Bösch. Unterl. AG
Planum herstellen Beton C 12/15
Beton XF2

USt. [%]

19%

Menge

24,00

Einheit

m2

Wasserbausteine als Böschungsbefestigung in Beton
verlegen als Zulage zur Vorposition.
Auf Bettung aus Beton, Dicke mind. 10 cm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

Leistungsverzeichnis - 20/23
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Ausführung auf Böschung mit Neigung nach Unterlagen des
AG einschließlich Podesten und Bermen.
Böschungsbereiche nach Vorgaben des AG.
Bettung aus Beton C12/15, Ausbreitmaßklasse F1.
Fugen mit Beton, Expositionsklasse XF 2, Ausbreitma-
ßklasse F1 verfüllen.

06.02 Sonstiges EUR .........................

06.02.01 Stillstand infolge Hochwasser

Optionalposition
USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

Tage

Stillstandszeit infolge Hochwasser. Einzurechnen sind
alle Kosten die dem AN entstehen, wenn infolge
Hochwasser das Baufdeld nicht genutzt werden kann.
Abgerechnet wird je Tag.
Preis gilt unabhängig von der Anzahl der angefallenen
Tage.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Tage

Gesamtpreis [EUR]

................

06.02.02 Reinigung Baufeld nach
Hochwasser

Optionalposition

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

Reinigen des gesamten Baufeldes nach Abfluss des
Hochwassers. Bauteile, Baubehelfe von Rückständen aus
abfließendem Hochwasser beseitigen.
Baugrubensohle reinigen, wieder herstellen, verdichten.
Arbeitsbene, Baustraße wieder herstellen.
Abgerechnet wird je nach Stundenaufwand.
Preis gilt unabhängig von der Anzahl der angefallenen
Hochwasserfälle.
Die Position kommt nur auf Anweisung der AG-seitigen
Bauleitung zum tragen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

................
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ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto) ____________________

Nachlass
(netto) ____________________

Summe inkl. Nachlass
(netto) ____________________

Umsatzsteuer ____________________

Summe
(brutto) ____________________

Leistungsverzeichnis - 22/23
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung 

03.06.2026 

Verfahren: V26/90-3/150 - Neubau Wirtschaftswegbrücke üb. Buschpötter Bach

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname Größe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG
gleichzeitig  abschließende Auflistung der Unterlagen nach § 8    VOB/A

Ausschreibung

03.06.2026

Verfahren: V26/90-3/150 - Neubau Wirtschaftswegbrücke üb. Buschpötter Bach

EIGNUNGSKRITERIEN

1 VOB - Eigenerklärung nach § 16 (2) VOB/A  [Mussangabe]
Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 1
Mindestbewertung: 1 Punkte

Hiermit erkläre/n ich/wir, dass die in § 16 (2) VOB/A 2019 genannten Ausschlussgründe nicht vorliegen.

Hinweis: § 16 (2) VOB/A lautet:

(2) Außerdem können Angebote von Bietern ausgeschlossen werden, wenn
1. ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder
der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde,
2. sich das Unternehmen in Liquidation befindet,
3. nachweislich eine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt,
4. die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß
erfüllt wurde,
5. sich das Unternehmen nicht bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.

[    ]  Es liegt keiner der vorgenannten Ausschlussgründe vor
[    ]  Gem. beizufügender Anlage liegt mind. einer der o.g. Ausschlussgründe vor

Mehrere Antworten wählbar

2 Erklärung gem § 19 MiloG  [Mussangabe]
Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 1
Mindestbewertung: 1 Punkte

In der Vergangenheit ist gegen mich/uns kein Bußgeld von mindestens 2.500 € Höhe wegen Verstoßes gegen das Mindestlohngesetz
festgesetzt worden.

[    ]  Es ist bisher kein Bußgeld festgesetzt worden
[    ]  Zu dem Bußgeld habe ich in der Anlage Stellung genommen

Mehrere Antworten wählbar

3 Erklärung gem. § 22 LkSG  [Mussangabe]
Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 1
Mindestbewertung: 1 Punkte

In der Vergangenheit ist gegen mich/uns kein Bußgeld von mindestens 175.000 € Höhe wegen eines rechtskräftig festgestellten
Verstoßes gegen das Lieferkettensorgfaltspfli chtengesetz festgesetzt worden.

[    ]  Es ist bisher kein Bußgeld festgesetzt worden
[    ]  Zu dem Bußgeld habe ich in der Anlage Stellung genommen

Mehrere Antworten wählbar

4 VOB - Nachunternehmereinsatz  [Mussangabe]
Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 1
Mindestbewertung: 1 Punkte

Ich* / Wir* beabsichtigen, die in der Anlage "Nachunternehmereinsatz" aufgeführten Positionen an Nachunternehmer zu übertragen,
OBWOHL mein / unser Betrieb auf diese Leistungen eingerichtet ist.

Soweit Nachunternehmer beschäftigt werden sollen, sind in einer Anlage die zu vergebenden Leistungen unter Angabe der
Ordnungsziffenr (OZ) zu beschreiben.

[    ]  Ja, Nachunternehmereinsatz gem. Anlage
[    ]  Nein, kein Einsatz von Nachunternehmern

Mehrere Antworten wählbar

5 VOB - Nachunternehmereinsatz  [Mussangabe]
Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 1
Mindestbewertung: 1 Punkte

Ich* / Wir* beabsichtigen, die in der Anlage "Nachunternehmereinsatz" aufgeführten Positionen an Nachunternehmer zu übertragen, weil
mein / unser Betrieb auf diese Leistungen NICHT eingerichtet ist.

Soweit Nachunternehmer beschäftigt werden sollen, sind in einer Anlage die zu vergebenden Leistungen unter Angabe der
Ordnungsziffenr (OZ) zu beschreiben.
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[    ]  Ja, Nachunternehmereinsatz gem. Anlage
[    ]  Nein, kein Einsatz von Nachunternehmern

Mehrere Antworten wählbar

6 Referenz-Fragebogen  [Mussangabe]
Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 1
Mindestbewertung: 1 Punkte

Die gem. der Anlage "Referenz-Fragebogen" geforderten Nachweise und Angaben sind elektronisch (als pdf-Datei) dem Angebot
beigefügt.
Ggf. fehlende Angaben können durch den Auftraggeber nachgefordert werden.

[    ]  In den Anlagen teile ich Ihnen unsere Nr. des PQ-Vereins mit.
[    ]  Die geforderten Nachweise und Angaben sind dem Angebot als Anlagen beigefügt.

Mehrere Antworten wählbar
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Kriterienkatalog
gleichzeitig Liste der Unterlagen nach § 8 VOB/A

Eignungskriterien

(sofern vorhanden):

1 VOB - Eigenerklärung nach § 16 (2) VOB/A  [Mussangabe]
Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 1
Mindestbewertung: 1 Punkte

Hiermit erkläre/n ich/wir, dass die in § 16 (2) VOB/A 2019 genannten Ausschlussgründe nicht vorliegen.

Hinweis: § 16 (2) VOB/A lautet:

(2) Außerdem können Angebote von Bietern ausgeschlossen werden, wenn
1. ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder
der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde,
2. sich das Unternehmen in Liquidation befindet,
3. nachweislich eine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt,
4. die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß
erfüllt wurde,
5. sich das Unternehmen nicht bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.

[    ]  Es liegt keiner der vorgenannten Ausschlussgründe vor
[    ]  Gem. beizufügender Anlage liegt mind. einer der o.g. Ausschlussgründe vor

Mehrere Antworten wählbar

2 Erklärung gem § 19 MiloG  [Mussangabe]
Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 1
Mindestbewertung: 1 Punkte

In der Vergangenheit ist gegen mich/uns kein Bußgeld von mindestens 2.500 € Höhe wegen Verstoßes gegen das Mindestlohngesetz
festgesetzt worden.

[    ]  Es ist bisher kein Bußgeld festgesetzt worden
[    ]  Zu dem Bußgeld habe ich in der Anlage Stellung genommen

Mehrere Antworten wählbar

3 Erklärung gem. § 22 LkSG  [Mussangabe]
Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 1
Mindestbewertung: 1 Punkte

In der Vergangenheit ist gegen mich/uns kein Bußgeld von mindestens 175.000 € Höhe wegen eines rechtskräftig festgestellten Verstoßes
gegen das Lieferkettensorgfaltspfli chtengesetz festgesetzt worden.

[    ]  Es ist bisher kein Bußgeld festgesetzt worden
[    ]  Zu dem Bußgeld habe ich in der Anlage Stellung genommen

Mehrere Antworten wählbar

4 VOB - Nachunternehmereinsatz  [Mussangabe]
Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 1
Mindestbewertung: 1 Punkte

Ich* / Wir* beabsichtigen, die in der Anlage "Nachunternehmereinsatz" aufgeführten Positionen an Nachunternehmer zu übertragen,
OBWOHL mein / unser Betrieb auf diese Leistungen eingerichtet ist.

Soweit Nachunternehmer beschäftigt werden sollen, sind in einer Anlage die zu vergebenden Leistungen unter Angabe der
Ordnungsziffenr (OZ) zu beschreiben.

[    ]  Ja, Nachunternehmereinsatz gem. Anlage
[    ]  Nein, kein Einsatz von Nachunternehmern

Mehrere Antworten wählbar

5 VOB - Nachunternehmereinsatz  [Mussangabe]
Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 1
Mindestbewertung: 1 Punkte

Ich* / Wir* beabsichtigen, die in der Anlage "Nachunternehmereinsatz" aufgeführten Positionen an Nachunternehmer zu übertragen, weil
mein / unser Betrieb auf diese Leistungen NICHT eingerichtet ist.

Soweit Nachunternehmer beschäftigt werden sollen, sind in einer Anlage die zu vergebenden Leistungen unter Angabe der
Ordnungsziffenr (OZ) zu beschreiben.

[    ]  Ja, Nachunternehmereinsatz gem. Anlage
[    ]  Nein, kein Einsatz von Nachunternehmern

Mehrere Antworten wählbar
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6 Referenz-Fragebogen  [Mussangabe]
Gewichtung: 16,67%
Maximalpunktzahl: 1
Mindestbewertung: 1 Punkte

Die gem. der Anlage "Referenz-Fragebogen" geforderten Nachweise und Angaben sind elektronisch (als pdf-Datei) dem Angebot
beigefügt.
Ggf. fehlende Angaben können durch den Auftraggeber nachgefordert werden.

[    ]  In den Anlagen teile ich Ihnen unsere Nr. des PQ-Vereins mit.
[    ]  Die geforderten Nachweise und Angaben sind dem Angebot als Anlagen beigefügt.

Mehrere Antworten wählbar

Zuschlagskriterien

(sofern vorhanden):

1 Zuschlagskriterium 

Zuschlagskriterium: niedrigster Preis

Berechnungsgrundlage:

Gewichtung Preis/Leistung:  % / %
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Typ Dateiname Größe MIME-Type
Dateianlage Anlage 1_Übersichtskarte.pdf 1,51 MB pdf
Dateianlage Anlage 2_Verkehrskonzept.pdf 514,25 KB pdf
Dateianlage Anlage 3_Entwurfsplan.pdf 781,93 KB pdf
Dateianlage Anlage 4_Bodengutachten.pdf 1,50 MB pdf
Dateianlage Anlage 5_Kampfmittelauswertung.p df 538,26 KB pdf
Dateianlage Anlage 6_Eingriffsbereich.pdf 2,04 MB pdf
Dateianlage Anlage 7_Fotodokumentation.pdf 4,84 MB pdf
Dateianlage Abfrage Kontaktdaten für Wettbewerbsregister.docx 15,27 KB docx
Dateianlage Anlage Datenschutz.pdf 43,97 KB pdf
Dateianlage Anlage Handhabung von Bauablaufstörungen.pdf 22,88 KB pdf
Dateianlage Mitteilung von Unklarheiten oder Fehlern.pdf 33,69 KB pdf
Dateianlage Referenz Fragebogen VOB.pdf 82,39 KB pdf
Dateianlage 260602_Baubeschreibung Neubau Wirtschaftswegbrücke Buschpötter Bach.pdf 2,78 MB pdf
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